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Liechtenstein: Verjährung
bei Beratungshaftung im Bereich
der fondsgebundenen
Lebensversicherung
Eine der Nachwehen der Finanzkrise ab 2007 ist am Finanzplatz und Versiche-
rungsstandort Liechtenstein eine Reihe von Schadenersatzprozessen gegen liech-
tensteinische Lebensversicherungsgesellschaften. Versicherungsnehmer, deren
Lebensversicherungspolizzen im Rahmen der Finanzkrise an Wert verloren, klagen
liechtensteinische Lebensversicherungsgesellschaften auf Schadenersatz. An-
spruchsgrundlage dieser Schadenersatzklagen ist die von den Versicherungsneh-
mern behauptete schuldhafte Verletzung vorvertraglicher Informations- und Bera-
tungspflichten durch das jeweilige Versicherungsunternehmen. Dabei betreffen die
behaupteten Verletzungen der vorvertraglichen Informations- und Beratungspflich-
ten in der Regel nicht den Versicherungsmantel, sondern das für den Deckungs-
stock der fondsgebundenen Lebensversicherung gewählte Finanzinstrument (das
sog Underlying). Vereinfacht dargestellt stützen die Versicherungsnehmer ihre gel-
tend gemachten Schadenersatzansprüche auf das Argument, sie hätten eine risi-
kolose Kombination aus Versicherungsmantel und Underlying gewollt, verkauft
worden sei ihnen hingegen eine risikoreiche Kombination.
Da der Wertverlust nunmehr bereits einige Jahre zurückliegt, stellt sich vermehrt
auch die Frage nach der Verjährung der Schadenersatzforderungen.
Von Andreas Kletečka und Nicolas Reithner
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A. Fünfjährige oder dreijährige
Verjährungsfrist

Zuerst soll kurz die Frage der Dauer der Verjährungs-
frist geklärt werden, da mit dieser Grundlage das Pro-
blem der jüngsten Entwicklung der Rsp in Liechten-
stein klarer wird.

1. Liechtensteinische Rechtslage
und Rechtsprechung in Österreich
und der Schweiz

Gemäß Art 38 VersVG verjähren Forderungen aus ei-
nem Versicherungsvertrag nach fünf Jahren. Die Ver-
jährungsfrist beginnt mit der Fälligkeit des jeweiligen

Anspruchs zu laufen.1) Im Gegensatz dazu unterliegen
Schadenersatzansprüche dem Verjährungsregime des
§ 1489 ABGB.

§ 1489 ABGB kennt für Schadenersatzklagen zwei
Verjährungsfristen: Eine dreijährige kenntnisabhän-
gige Frist (subjektive Verjährungsfrist) und eine drei-
ßigjährige kenntnisunabhängige Frist (objektive Ver-
jährungsfrist). Schadenersatzansprüche verjähren gem
§ 1489 daher drei Jahre nach dem Zeitpunkt, in dem
der Geschädigte Kenntnis von Schaden und Schädiger
erlangt; längstens aber innerhalb der allgemeinen Ver-
jährungsfrist von dreißig Jahren.2)

Im Zusammenhang mit der Verletzung von vorver-
traglichen Informations- und Beratungspflichten beim
Vertrieb von Lebensversicherungsprodukten stellt sich
die Frage, ob die von den Versicherungsnehmern gel-
tend gemachten Ansprüche als Forderungen aus dem
Versicherungsvertrag oder aber als Schadenersatzan-
sprüche zu qualifizieren sind.

Bereits auf den ersten Blick scheint klar, dass An-
sprüche, welche auf der Verletzung von vorvertragli-
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1) Landtagsprotokoll vom 13. 4. 2000, 532 (557); Bericht und Antrag
2000/20, 33.

2) Siehe Vollmaier in Fenyves/Kerschner/Vonkilch, Klang3 § 1489
Rz 1.
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chen Informations- und Beratungspflichten basieren,
keine Forderungen aus dem Versicherungsvertrag
sind. Dieses Ergebnis kann sich einerseits auf die herr-
schende österreichische Lehre und Rsp3) stützen und
anderseits auf die liechtensteinischen Gesetzesmateria-
lien zu Art 38 VersVG. Der Gesetzgeber ging nämlich
wie selbstverständlich davon aus, dass Art 38 VersVG
nur in Bezug auf Erfüllungsansprüche aus dem Versi-
cherungsverhältnis zur Anwendung kommen soll.4) Da
das schweizerische VVG als Vorlage für das liechten-
steinische VersVG diente, lohnt sich auch ein kurzer
Blick in die Schweiz. Auch dort ist klar, dass Art 46
Abs 1 VVG,5) der die „Verjährung von Forderungen
aus dem Versicherungsvertrage“ regelt, nur für Erfül-
lungsansprüche aus dem Vertrag und nicht für mit
dem Versicherungsverhältnis in Zusammenhang ste-
hende Schadenersatzforderungen gilt.6)

Somit kann festgehalten werden, dass alles dafür
spricht, dass (auch) nach liechtensteinischem Recht
Schadenersatzforderungen eines Versicherungsnehmers
gegen ein Versicherungsunternehmen, die auf der Ver-
letzung vorvertraglicher Beratungs- und Informations-
pflichten beruhen, gem § 1489 ABGB in drei oder spä-
testens dreißig Jahren verjähren.

2. Rechtsprechung in Liechtenstein

Entgegen der hier vertretenen Auffassung ging der
liechtensteinische OGH in einer im September 2013 er-
gangenen Entscheidung davon aus, dass Schadenersatz-
ansprüche eines Versicherungsnehmers gegen ein Ver-
sicherungsunternehmen aus der Verletzung von vor-
vertraglichen Informations- und Beratungspflichten
unter die von Art 38 VersVG erfassten Ansprüche fie-
len und daher innerhalb von fünf Jahren verjährten.
Konkret hielt der OGH zu dieser Rechtsfrage das Fol-
gende fest: „Gemäß Art 38 VersVG verjähren Forde-
rungen aus einem Versicherungsvertrag in fünf Jahren.
Grundsätzlich beginnt die Verjährungsfrist für eine
Entschädigungsklage mit dem Zeitpunkt zu laufen, in
dem der Ersatzberechtigte sowohl Schaden als auch Er-
satzpflichtigen so weit kennt, dass eine Klage mit Aus-
sicht auf Erfolg erhoben werden kann.“7) Eine einge-
hende Beschäftigung mit der oben beschriebenen Ab-
grenzungsproblematik erfolgte nicht. Nur etwas mehr
als zweiMonate später änderte derselbe Senat des liech-
tensteinischen OGH allerdings seine diesbezügliche
Rechtsansicht und kam in einem anderen Fall mit Ver-
weis auf die österreichische und schweizerische Lehre
und Judikatur zur Ansicht, dass Art 38 VersVG für
Schadenersatzansprüche aus culpa in contrahendonicht
einschlägig sei. „Gemäß Art 38 VersVG verjähren For-
derungen aus demVersicherungsvertrag in fünf Jahren.
Unter ,Forderungen aus dem Versicherungsvertrag‘
sind sämtliche vertraglichen Ansprüche zwischen Ver-
sicherer und Versicherungsnehmer bzw Anspruchs-
berechtigten zu verstehen. Die beiden Hauptanwen-
dungsfälle sind die Forderungen des Anspruchsberech-
tigten auf die Versicherungsleistung und die Forderung
des Versicherers auf Prämienzahlung. Für die Geltend-
machung von Schadenersatzansprüchen wegen culpa
in contrahendo ist Art 38 VersVG nicht einschlägig.
Der Revisionswerberin ist darin zuzustimmen, dass in

concreto die Verjährungsfrage nach den allgemeinen
Schadenersatzregeln nach § 1489 ABGB zu beurteilen
ist.“8)

Damit sollte nunmehr für Liechtenstein endgültig
geklärt sein, dass Schadenersatzansprüche, die iZm
dem Abschluss eines Versicherungsvertrags stehen
und auf culpa in contrahendo beruhen, auch nach
liechtensteinischem Recht innerhalb der Verjährungs-
fristen des § 1489 ABGB verjähren. Nicht näher be-
gründete Abweichungen wären nach stRsp des liech-
tensteinischen Staatsgerichtshofes problematisch.9)

B. Beginn der Verjährung

1. Rechtslage und Rechtsprechung
in Österreich

Die von der österreichischen Rsp entwickelten Grund-
sätze der kurzen Verjährung von Schadenersatzforde-
rungen lassen sich dahingehend zusammenfassen, dass
die dreijährige Verjährungsfrist des § 1489 ABGB mit
dem Zeitpunkt zu laufen beginnt, in dem der Ersatzbe-
rechtigte sowohl den Schaden als auch den Ersatzpflich-
tigen so weit kennt, dass eine Klage mit Aussicht auf Er-
folg erhoben werden kann.10) Es komme demnach ent-
scheidend darauf an, wann der Geschädigte die für eine
erfolgversprechende Anspruchsverfolgung notwendi-
gen Voraussetzungen ohne nennenswerte Mühe in Er-
fahrung bringen kann.11) Dabei seien jeweils die konkre-
ten Umstände des Einzelfalls maßgeblich.12) Wenn der
Geschädigte die für die erfolgversprechendeAnspruchs-
verfolgung notwendigen Voraussetzungen ohne nen-
nenswerte Mühe in Erfahrung bringen könne, gelte die
Kenntnisnahme schon als in dem Zeitpunkt erlangt, in
welchem sie ihm bei angemessener Erkundigung zuteil
geworden wäre. Es dürfe jedoch die Erkundungspflicht
des Geschädigten nicht überspannt werden.13)

Der den Anspruch begründende Sachverhalt müsse
dem Geschädigten zwar nicht in allen Einzelheiten,
aber doch so weit bekannt sein, dass er in der Lage
ist, das zur Begründung seines Ersatzanspruchs erfor-
derliche Sachvorbringen konkret zu erstatten.14) Bloße
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3) Vgl M. Bydlinski in Rummel3 § 1489 Rz 2; R. Madl in Kletečka/
Schauer, ABGB-ON § 1489 Rz 5; öOGH 15. 11. 1989, 1 Ob 668/
89; öOGH 27. 9. 1990, 7 Ob 663/90; öOGH 25. 1. 2006, 3 Ob
359/05 t.

4) Landtagsprotokoll vom 13. 4. 2000, 532 (557); Bericht und Antrag
2000/20, 33.

5) Entspricht Art 38 VersVG.
6) Graber in Honsell et al, Bundesgesetz über den Versicherungsver-

trag (2001) Art 46 Rz 3.
7) OGH 27. 9. 2013, 01 CG.2012.326, ON 27.
8) OGH 6. 12. 2013, 10 CG.2009.270, ON 67 = LES 2014, 21 (33 f) =

GE 2014, 164.
9) Das liechtensteinische Recht hat zahlreiche Rechtsvorschriften aus

dem Ausland, vornehmlich aus der Schweiz und aus Österreich, re-
zipiert. Der Staatsgerichtshof judiziert in stRsp, dass die Interpreta-
tion der rezipierten Rechtsvorschriften nach dem Verständnis des
Rezeptionslands zu erfolgen hat und Abweichungen besonderer
Begründung bedürfen; siehe dazu bspw StGH 2012/169 (GE
2013, 352) und jüngst StGH 2013/053 (GE 2014, 411) mwN.

10) RIS-Justiz RS0034524; RS0034374; RS0034591; RS0034371. So
auch OGH 10. 4. 2015, 09 CG.2011.385.

11) RIS-Justiz RS0034327.
12) RIS-Justiz RS0034327; RS0113916.
13) RIS-Justiz RS0034327 (T 6). Ebenso OGH 10. 4. 2015, 09

CG.2011.385.
14) JBl 1987, 450; JBl 1988, 321; ecolex 1991, 454; SZ 68/179;

SZ 68/238; RIS-Justiz RS0034366; RS0034524 ua.



Mutmaßungen über die angeführten Umstände genüg-
ten hingegen nicht.15)

Bei Anlageberatungsfehlern ist es auf den ersten
Blick nicht ganz einfach festzustellen, wann der Scha-
den tatsächlich eingetreten ist. Drei Zeitpunkte kom-
men dafür theoretisch in Frage, um als Schadens-
eintritt qualifiziert zu werden: (i) der Zeitpunkt, an
dem die nicht gewünschte Anlage (in den hier bespro-
chenen Fällen die Polizze mit einem risikoreichen Un-
derlying) erworben wurde, (ii) der Zeitpunkt, an dem
die Anlage erstmals an Wert verloren hat (in concreto
der Zeitpunkt, an dem der Wert der Polizze aufgrund
von Kursverlusten des Underlyings erstmals sank),
oder (iii) der Zeitpunkt, an dem der Verlust durch
Verkauf der Anlage realisiert wurde (dh der Zeitpunkt
des Verkaufs oder der Kündigung der Polizze).16) Der
weite Schadensbegriff des § 1293 ABGB17) gibt alleine
keinen Anhaltspunkt dafür, welcher dieser drei Zeit-
punkte als Schadenseintritt zu qualifizieren ist. Erst
ein Blick auf die österreichische Lehre und Rsp erhellt
das Bild:

Beim hier untersuchten Vermögensschaden unter-
scheidet man einerseits den rechnerischen Schaden,18)

der eine in Geld messbare Verminderung des Vermö-
gens des Geschädigten voraussetzt, und andererseits
den realen Schaden,19) der in der tatsächlich negativen
Veränderung der Vermögensgüter des Geschädigten
liegt.20)

Infolgedessen vertritt die herrschende österreichi-
sche Lehre und Rsp in Bezug auf Schäden aus Anlage-
beratungsfehlern die Ansicht, dass bereits im Erwerb
der Anlage, die bei korrekter Beratung nicht erworben
worden wäre, der Schaden eintritt.21) Da der Schaden
im Abweichen von den vom Kunden gewünschten Ei-
genschaften des Anlageprodukts (idR ein risikoreiches
statt ein risikoloses Anlageprodukt) zu sehen ist, tritt
der Schaden unabhängig davon ein, ob der Kurs der
Anlage nach deren Erwerb sinkt oder steigt.22) Der
Schaden des Anlegers aus Beratungsfehlern tritt daher
mit dem Erwerb des „falschen“ Anlageprodukts ein.23)

Dass der Schaden zufolge der öRsp bereits zum
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses eintritt, hat freilich
eine wesentliche Konsequenz für den Beginn der sub-
jektiven Verjährungsfrist des § 1489 öABGB: Die Ver-
jährung beginnt bereits ab dem Zeitpunkt zu laufen, ab
dem der Anleger Kenntnis davon hat, dass das erwor-
bene Anlageprodukt nicht den Schilderungen des Be-
raters entsprach.24) Liegt die Fehlerhaftigkeit einer Be-
ratung darin, dass der Anlage Eigenschaften zuge-
schrieben werden, die sie tatsächlich gar nicht hat, oder
darin, dass die Anlage Eigenschaften hat, mit welcher
der Anleger nicht rechnete und über die er nicht aufge-
klärt wurde, dann erhält der Anleger zu dem Zeitpunkt
Kenntnis vom Schaden, in dem er erkennt, dass die
Anlage nicht die Eigenschaften hat, die ihm im Bera-
tungsgespräch vermittelt wurden.25)

Im häufigen Fall, in dem der Geschädigte behaupte-
tet, eine risikolose Anlage statt einer risikoreichen ge-
wollt zu haben, beginnt die Verjährung nach der Judi-
katur des öOGH mit Kenntnis des Anlegers von der
Tatsache, „dass Kursentwicklungen nach unten, und
zwar unter Einkaufspreis, möglich sind“.26) Spätestens
zu diesem Zeitpunkt muss ein geschädigter Anleger

zweifellos erkennen, dass das Anlageprodukt nicht sei-
nen im Beratungsgespräch vermittelten Vorstellungen
entspricht. Einem risikoaversen Anleger, der davon
ausgeht, dass die erworbene Anlage nicht unter den
Einstiegskurs sinken kann, ist der Schaden dann be-
kannt, wenn der Wert der Anlage unter den Einstiegs-
kurs sinkt. „Eine Kenntniserlangung ist hier über meh-
rere Kanäle denkbar. Eindeutiges Indiz für den Anle-
ger sind an ihn gerichtete Depotstands- oder Konto-
standsauszüge und Mitteilungen zB des Emittenten
oder des Beraters.“27)

Nicht unerwähnt bleiben sollen die Erwägungen,
welche hinter der österreichischen Rsp stehen: Da-
durch, dass beim Verjährungsbeginn auf den frühest-
möglichen Zeitpunkt abgestellt wird, soll eine Spekula-
tion des Geschädigten auf dem Rücken des Schädigers
verhindert werden.28) Der Geschädigte soll also nicht
mit der Sicherheit, im Falle eines Kursverlustes Scha-
denersatzklage einreichen zu können, abwarten kön-
nen, ob sich das risikoreiche Anlageprodukt nicht doch
positiv entwickelt.

Es kann also festgehalten werden, dass es nach herr-
schender Meinung in Österreich für das Vorliegen ei-
nes realen Schadens bereits ausreicht, dass die Zusam-
mensetzung des Vermögens des Geschädigten nach
dem schadensbegründenden Ereignis nicht seinem
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15) JBl 1987, 450; ecolex 1999, 257 ua.
16) Vgl Kletečka/Holzinger, Die Verjährung von Schadenersatzansprü-

chen aus fehlerhafter Anlageberatung, ÖJZ 2009/69, 629 (629).
17) § 1293 Satz 1 öABGB lautet: „Schade heißt jeder Nachtheil, wel-

cher jemanden an Vermögen, Rechten oder seiner Person zugefü-
get worden ist.“ Die österreichische Judikatur spricht demgegen-
über vom Schaden als rechtlichem Nachteil, der in einem Zustand
zu erblicken sei, an dem ein geringeres rechtliches Interesse als
am bisherigen bestehe (vgl nur RIS-Justiz RS0022537).

18) Koziol, Österreichisches Haftpflichtrecht I, Allgemeiner Teil3 Rz 2/
18.

19) Koziol, Haftpflichtrecht I3 Rz 2/17.
20) Ausführlich öOGH 23. 2. 2006, 8 Ob 123/05d SZ 2006/28 = EvBl

2006/109, 597.
21) öOGH 3. 12. 1997, 7 Ob 253/97z; öOGH 24. 10. 2012, 8 Ob 39/

12m; öOGH 18. 2. 2013, 7 Ob 5/12d; Kletečka, Anmerkung zu
OGH 3. 12. 1997, 7 Ob 253/97z, ÖBA 1999, 391 ff; vgl auch
P. Bydlinski, Haftung für fehlerhafte Anlageberatung: Schaden und
Schadenersatz, ÖBA 2008, 159 (161u 171 f); Kletečka/Holzinger,
ÖJZ 2009, 630; Kodek, Ausgewählte Fragen der Schadenshöhe
bei Anlegerschäden, ÖBA 2012, 11 (11); Graf, Verjährungsrechtli-
che Fragen im Zusammenhang mit Anlegeransprüchen bei ge-
schlossenen Fonds, ÖBA 2014, 19 (20).

22) Kletečka/Holzinger, ÖJZ 2009, 630 mwN.
23) Kletečka/Holzinger, ÖJZ 2009, 630.
24) Graf, ÖBA 2014, 20.
25) Graf, ÖBA 2014, 20.
26) öOGH 3. 12. 1997, 7 Ob 253/97z; öOGH 24. 10. 2012, 8 Ob 39/

12m; öOGH 18. 2. 2013, 7 Ob 5/12d.
27) Kletečka/Holzinger, ÖJZ 2009, 630 mit Verweis auf die öRsp, zB

öOGH 4. 10. 2011, 10 Ob 39/11z: „Im Zuge des Ankaufs von
Wertpapieren oder Veranlagungen kann die Kursentwicklung einen
Indikator für die vom Anleger unerwünschte Risikoträchtigkeit einer
Anlageform und für eine Fehlberatung abgeben. Einem Anleger,
der davon ausgeht, dass die ihm vermittelte Anlageform kei-
nem Kursrisiko unterliegt, muss ein Irrtum in dem Moment be-
wusst werden, in dem ihm bekannt wird, dass sein Anlagepro-
dukt eine negative Kursentwicklung nimmt. Eindeutiges Indiz für
den Anleger sind an ihn gerichtete Depotstands- oder Kontostands-
auszüge und Mitteilungen zB des Emittenten oder des Beraters. Ist
dem Anleger aus derartigen Unterlagen ein aktueller Wertverlust er-
kennbar, muss ihm auch klar sein, dass er entgegen der ihm erteil-
ten Beratung sein Geld für ein Kursschwankungen unterworfenes
Wertpapier ausgegeben hat. Auf Grund der Kenntnis des Kursver-
lusts liegt somit die Kenntnis der falschen Risikoklasse und des Be-
ratungsfehlers auf der Hand.“ (Hervorhebung durch die Autoren)

28) So Kletečka/Holzinger, ÖJZ 2009, 631 f; Kodek, ÖBA 2012, 11 f.



Willen entspricht. Ab Erkennbarkeit dieses Umstandes
läuft die subjektive Verjährungsfrist.29)

2. Rechtsprechung des
liechtensteinischen OGH

In Bezug auf den Beginn des Laufs der Verjährungsfrist
vertrat der OGH in einer aktuellen Entscheidung fol-
gende Ansicht: „Der Ursachenzusammenhang zwi-
schen dem Schaden und dem der Beklagten anzulas-
tenden schuldhaften Verhalten konnte letztlich erst
durch das im Verfahren eingeholte Gutachten geklärt
werden, sodass die für eine aussichtsreiche Klagsfüh-
rung massgeblichen Umstände für den Kläger eigent-
lich erst im Verfahren selbst bekanntgeworden sind
[. . .]“.30) Erst nach Einbringung der Klage und mit Vor-
liegen des Gutachtens des gerichtlich bestellten Sach-
verständigen habe die klagende Partei also Kenntnis
über die zur Klagsführung maßgeblichen Umstände
erlangt. Noch deutlicher: Die Verjährung hat also
selbst bei Klagseinbringung noch nicht zu laufen be-
gonnen!

Der liechtensteinische OGH betrachtet in diesem
Judikat den Wertverlust der Polizze als Schaden. Wen-
det man hingegen die in Österreich herrschende
Rechtsansicht auf diesen Fall an, träte bereits beim Er-
werb der („ungewollten“) Anlage (dem Abschluss des
Lebensversicherungsvertrags), die der Geschädigte bei
korrekter Information und Beratung nicht erworben
hätte, der Schaden ein.31) Dieser in Österreich herr-
schenden Rechtsansicht folgend ist der Kausalzusam-
menhang zwischen schädigendem Ereignis (nicht kor-
rekte Information und Beratung) und Schaden (Erwerb
des risikoreichen statt eines risikolosen Anlagepro-
dukts) relativ einfach zu verstehen: Der Geschädigte
wurde über eine bestimmte Entscheidung nicht oder
falsch beraten und hat aufgrund dieser mangelhaften
Informationslage daher die subjektiv „falsche“ Anlage
erworben.32)

Wie das Anlageprodukt aus finanztechnischer Sicht
exakt funktioniert, ist an sich irrelevant. Aus Sicht des
betroffenen Versicherungsnehmers kommt es nur da-
rauf an, dass das erworbene Produkt die Eigenschaft
„risikolos“ nicht aufweist.33) Warum dies nicht der Fall
ist, macht für ihn keinen Unterschied. Wurde also ei-
nem Versicherungsnehmer eine Lebensversicherungs-
polizze mit riskantem Underlying statt einer Polizze
mit risikolosem Underlying verkauft, beginnt die Ver-
jährung der Schadenersatzansprüche nach der in
Österreich vorherrschenden Auffassung – zumindest
dem Grundsatz nach34) – an dem Tag, an dem der Ver-
sicherungsnehmer vom ersten Wertverlust oder vom
Kursverlust des Deckungsstocks Kenntnis erlangt.35)

Auf den (regelmäßig späteren) Zeitpunkt, an dem
der Geschädigte erkannte, was exakt zum Wertverlust
der Polizze bzw zum Kursverlust auf Ebene des Under-
lyings führte, kommt es nicht an.

3. Verjährung von Anlegerschäden im Lichte
der liechtensteinischen Judikatur

Die Verjährungsproblematik ist aber nicht auf Versi-
cherungen beschränkt, da sich die gleichen Fragen

bei allen Arten der Anlageberatung stellen. In welche
Anlagevariante auch immer investiert wird, Versiche-
rung, Investmentfonds, strukturierte Produkte, Aktien,
Anleihen etc, die Argumentation des liechtensteini-
schen OGH besitzt generell Gültigkeit. Damit trifft alle
Anbieter am Finanzmarkt in Liechtenstein ein 30 Jahre
währendes Haftungsrisiko.

C. Conclusio
Trotz der teilweise wechselnden Rsp der liechtensteini-
schen Gerichte kann angesichts der jüngsten Entschei-
dung des OGH davon ausgegangen werden, dass Scha-
denersatzansprüche aus der (vor)vertraglichen Verlet-
zung von Informations- und Beratungspflichten iZm
dem Abschluss von Versicherungsverträgen innerhalb
der Verjährungsfristen des § 1489 ABGB verjähren
(idR drei Jahre).

Ob der OGH auch in der Frage, ob bereits der Er-
werb des nicht gewünschten Anlageprodukts oder erst
dessen Wertverlust als Schaden zu betrachten ist, auf
die gefestigte Rechtsprechungslinie des öOGH um-
schwenken wird, bleibt ungewiss. Die Rsp des liechten-
steinischen OGH ermöglicht es dem Geschädigten, auf
Risiko des Schädigers zu spekulieren: Steigen die Kurse
des risikoreichen Anlageprodukts, wird von einer
Schadenersatzklage Abstand genommen werden. Sin-
ken die Kurse innerhalb der dreißigjährigen Verjäh-
rungsfrist, wird eine Klage eingebracht. Ein solches
Spekulieren auf fremdes Risiko wollte der öOGH aus
leicht verständlichen Erwägungen vermeiden.
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Ü
Ü In Kürze
Bei der Frage, wann ein Entschädigungsanspruch wegen
fehlerhafter Anlageberatung zu verjähren beginnt, weicht
der liechtensteinische OGH von der Rsp des öOGH ab.
Dadurch wird es Anlegern möglich, auf Risiko des Schä-
digers zu spekulieren.
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